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Bek. Nr. 1 
Landratsamt Berchtesgadener Land 

 
Vollzug der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments  

und des Rates vom 21.Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den  
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte 

Allgemeinverfügung zur Ausnahmegenehmigung für den Bezug  
von Schleppwild durch Jägerinnen und Jäger zur Ausbildung von Jagdhunden 

 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Für die Jägerinnen und Jäger des Landkreises Berchtesgadener Land wird der Bezug von Schleppwild von einem Unter-
nehmer zur Ausbildung von Jagdhunden allgemein zugelassen. 
 

2. Gleichzeitig werden die Jägerinnen und Jäger hinsichtlich der Nummer 1 von der Informationspflicht des Artikel 23 Abs. 1 
Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 im Hinblick auf die Registrierung freigestellt. 
 

3. Die Zulassung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen: 
 
3.1. Es dürfen nur folgende Materialien verwendet werden: 

  - Wild oder 
  - Material der Kategorie 3 nach Art. 10 Buchst. a, b, c und m der Verordnung (EG) 1069/2009 (z.b. Hauskaninchen 
    oder Hausgeflügel). 

3.2. Der Einsatz der unter Nummer 3.1 genannten Materialien darf lediglich der Ausbildung von Jagdhunden dienen. 
3.3. Eine Verwendung des Schleppwilds, auch eine nachfolgende, zu anderen Zwecken, ist verboten und deshalb zu un-

terlassen. 
3.4. Nach der Verwendung sind die Materialien sicher zu beseitigen, d.h. in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) 

1069/2009. 
 

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 
 

5. Kosten für diese Allgemeinverfügung werden nicht erhoben. 
 

Gründe: 
 
I. 

 
Der Bezug von Schleppwild von Unternehmern (i.d.R. Schleppwildhändler) durch Jägerinnen und Jäger für die Ausbildung von 
Jagdhunden unterliegt den Regelungen über Tierische Neben- und Folgeprodukte. Hierfür können Ausnahmegenehmigungen 
nach Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu Bildungszwecken ausgestellt werden. Da es sich hierbei nicht um Einzelfälle 
handelt und um dieses Verfahren zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, sollen diese Ausnahmeregelungen künftig als Allge-
meinverfügung landkreisweit gelten. 
 

II. 
 
1. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamtes Berchtesgadener Land zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 

ergibt sich aus Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veteri-
närwesen (GVVG) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 

 
2. Nach Art. 17 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1069/2009 kann die zuständige Behörde abweichend von den Artikeln 12, 13 und 14 die 

Verwendung tierischer Nebenprodukte und ihrer Folgeprodukte u.a. zu Bildungs- und Forschungszwecken unter Bedingun-
gen zulassen, die die Kontrolle der Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier gewährleisten.  

 
Zu diesen Bedingungen zählen insbesondere: 
- das Verbot einer nachfolgenden Verwendung der tierischen Nebenprodukte oder ihrer Folgeprodukte zu anderen Zwecken 
und 

- die Verpflichtung, die tierischen Nebenprodukte oder Folgeprodukte sicher zu beseitigen. 
 
Um tierische Nebenprodukte handelt es sich auch, wenn Lebensmittel erworben werden mit dem Ziel, diese zu Bildungszwe-
cken zu handhaben, d.h. sie unwiderruflich von der Lebensmittelkette auszuschließen (Art. 2 Abs. 1 Buchst. b VO (EG) Nr. 
1069/2009). Das Zulassen nach Art. 17 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1069/2009 kann mittels Allgemeinverfügung erfolgen. Das Land-
ratsamt Berchtesgadener Land macht von dieser Möglichkeit für den Bezug von Schleppwild durch Jägerinnen und Jäger 
zum Zweck der Ausbildung von Jagdhunden Gebrauch. Damit soll die Verwendung von Schleppwild zur Ausbildung von 
Jagdhunden entbürokratisiert und erleichtert werden. 

 
3. Grundsätzlich besteht gemäß Art. 23 Abs. 1 Buchst. a VO (EG) Nr. 1069/2009 eine Informationspflicht hinsichtlich der Re-

gistrierung. Hiervon kann die zuständige Behörde gemäß Art. 20 Nr. 4 VO (EU) Nr. 142/2011 Unternehmer, im vorliegenden 
Fall die Jägerinnen und Jäger, die Proben zu Bildungszwecken handhaben, im Hinblick auf die Registrierung freistellen. Die 
Freistellung kann mittels Allgemeinverfügung erfolgen. Das Landratsamt Berchtesgadener Land macht zur Vereinfachung 
des Verfahrens für den Bezug von Schleppwild für die Ausbildung von Jagdhunden hiervon Gebrauch.  

 
4. Die Nebenbestimmungen unter Nummer 3 dieses Bescheids beruhen auf Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG. Die Nebenbestimmun-

gen sind fachlich erforderlich, um den gesetzmäßigen Umgang mit tierischen Nebenprodukten sicherzustellen und somit die 
Kontrolle der Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier zu gewährleisten. 

 
5. Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei 

Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 
4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt 
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werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landkreises Berchtesgadener Land als bekannt gegeben gilt. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
  

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Bad Reichenhall, den 03. Dezember 2024  
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Bernhard Kern, Landrat 
 
 
Bek. Nr. 2 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
Tektur zu BV 1428-2022: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage –  

Tektur: Errichtung eines zusätzlichen Zwerchgiebels an der Westseite  
und Vergrößerung eines genehmigten Zwerchgiebels an der Ostseite, 

Berchtesgaden, Judith-Platter-Weg 
 
Mit Bescheid vom 22.10.2024, Az. BV 283/2024, wurde für die db wohnbau gmbh für den Antrag „Tektur zu BV 1428-2022: 
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage - Tektur: Errichtung eines zusätzlichen Zwerchgiebels an der Westseite und 
Vergrößerung eines genehmigten Zwerchgiebels an der Ostseite.“, Berchtesgaden, Judith-Platter-Weg 3, Gemarkung Berchtes-
gaden, Flurstück 642/4 eine Baugenehmigung mit Nebenbestimmungen erteilt.   
 
Der Baugenehmigungsbescheid wird hiermit nach Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 der Bayer. Bauordnung durch  
 

öffentliche Bekanntmachung 
 
den betroffenen Nachbarn einschließlich der Inhaber von grundstücksgleichen Rechten (nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO) auf 
den Grundstücken Fl. Nrn. 644/0, 642/13, 642/10, 642/9, 642/7, 642/6, 642/5, 646/0, 646/5, 646/6 der Gemarkung Salzberg 
zugestellt: 
 
Für diesen Bescheid gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Bayerstr. 30, 80335 München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München. 
 
b) Elektronisch 

 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München auch elektronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
Weitere Hinweise:  
 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Herausgabe des Amtsblattes als bewirkt. Von da an beginnt die Rechtsbehelfsfrist zu laufen. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid und die dazugehörenden Pläne können im Landratsamt Berchtesgadener Land innerhalb eines 
Monats nach dieser Bekanntmachung eingesehen werden. Für eine Einsichtnahme bitten wir um vorherige Terminvereinbarung 
(Tel.-Nr. 08651/773-548 bzw. -549). 
 
 
Bad Reichenhall, den 08. November 2024 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 
Bernhard Kern, Landrat 
 
 
Bek. Nr. 3 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
Errichtung eines Pultdaches mit PV-Anlage auf dem bestehenden Fernheizwerk, 

Freilassing, Zirbenstraße 
 
Mit Bescheid vom 20.11.2024, Az. BV 891/2024, wurde für die Stadtwerke Freilassing für den Antrag „Errichtung eines Pultdaches 
mit PV-Anlage auf dem bestehenden Fernheizwerk“, Freilassing, Zirbenstraße, Gemarkung Freilassing, Flurstück 1479/15 eine 
Baugenehmigung mit Nebenbestimmungen erteilt.   
 
Der Baugenehmigungsbescheid wird hiermit nach Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 der Bayer. Bauordnung durch  
 

öffentliche Bekanntmachung 
 
den betroffenen Nachbarn einschließlich der Inhaber von grundstücksgleichen Rechten (nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO) auf 
den Grundstücken Fl. Nrn. 1479/24, 1673/4 und 1675/2 der Gemarkung Freilassing zugestellt: 
 
Für diesen Bescheid gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
c) Schriftlich oder zur Niederschrift 

 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München. 
 
d) Elektronisch 

 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München auch elektronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
Weitere Hinweise:  
 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Herausgabe des Amtsblattes als bewirkt. Von da an beginnt die Rechtsbehelfsfrist zu laufen. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid und die dazugehörenden Pläne können im Landratsamt Berchtesgadener Land innerhalb eines 
Monats nach dieser Bekanntmachung eingesehen werden. Für eine Einsichtnahme bitten wir um vorherige Terminvereinbarung 
(Tel.-Nr. 08651/773-548 bzw. -549). 
 
 
Bad Reichenhall, den 25. November 2024 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 
Bernhard Kern, Landrat 
 
 
Bek. Nr. 4 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Wasserkraftanlage Ederbauernsäge in  Weißbach an der Alpenstraße, Inzeller Str. 45,  83458Schneizlreuth 
Wiedererteilung der der wasserrechtlichen Bewilligung wegen Fristablauf  

Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5 in Verbindung mit § 7 UVPG 
 
Herr Sebastian Renoth jun., Am Schroffen 4, 83435 Bad Reichenhall hat beim Landratsamt Berchtesgadener Land die Verlänge-
rung bzw. Neuerteilung der wasserrechtlichen Bewilligung beantragt, da die bestehende Gestattung abgelaufen ist.  
 
Die Wasserkraftanlage Ederbauernsäge ist eine Bestandsanlage und befindet sich im Gemeindegebiet Schneizlreuth im Ortsteil 
Weißbach auf der Flurnummern 311, 310 und 348 der Gemarkung Weißbach im Landkreis Berchtesgadener Land. 
 
Es wird die Verlängerung bzw. Neuerteilung der wasserrechtlichen Bewilligung vom 21.01.2002 für das Aufstauen des Weißba-
ches, das Ableiten von Wasser aus dem Weißbach in das Einlaufbauwerk mit Oberwasserkanal für die Wasserkraftnutzung und 
das Einleiten dieser Wassermenge in den Weißbach nach der energetischen Nutzung zur Stromerzeugung beantragt. 
 
Die Neuerteilung einer Bewilligung nach § 10 und § 14 WHG für den Weiterbetrieb der Wasserkraftanlage betrifft konkret die 
folgenden wasserrechtlichen Benutzungstatbestände eines oberirdischen Gewässers: 
 

• Aufstauen des Weißbaches auf eine Höhe von 631,37 m üNHN (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG); 
 

• Ableiten von max. 0,65 m³/s Wasser aus dem Weißbach als maximale Ausbauwassermenge für die Wasserkraftnut-
zung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG) und 

 
• Einleiten von max. 0,65 m³/s Wasser in den Weißbach nach der energetischen Nutzung zur Stromerzeugung in der 

Ossberger-Freistrahlturbine (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG). 
 
Für das Vorhaben ist nach § 9 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 i.V. mit § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und 
Nr. der 13.14 Anlage 1 zum UVPG – Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben – die Durchführung einer Einzelfallprüfung erforderlich. 
 
Die Prüfung hat dabei anhand der in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien zu erfolgen, die die Merkmale des Vorha-
bens, den Standort und die Merkmale der möglichen Auswirkungen des Vorhabens erfassen. 
 
Grundlage der Prüfung nach § 7 UVPG sind die Technische Planung, insbesondere der Erläuterungsbericht vom 16.07.2021 
sowie die im Fachbereich Umwelt vorliegenden Umweltinformationen, wie z.B. die Online-Publikationen des Bay. Landesamtes 
für Umwelt, insbesondere im Web-Service „Bayern-Atlas“ zu den verschiedenen Umweltthemen sowie der „Denkmal-Atlas“. 
 
Die Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde sowie des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein wurden als Träger öffentli-
cher Belange bzw. amtlicher Sachverständiger zu dieser Vorprüfung ebenfalls herangezogen. 
 
Zusammenfassende Bewertung der möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen und Beurteilung der Erheblichkeit 
nach § 2 Abs. 1 UVPG: 
 
Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung der im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung zu berücksichtigenden Kriterien ist durch den 
geplanten Kraftwerksbetrieb von keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auszugehen. Zusammenfassend wird 
festgestellt, dass der Weiterbetrieb der bestehenden Anlage aufgrund ihrer geringen Größe nur geringfügige Auswirkungen hat 
und der betroffene Gebietsanteil außerhalb der Gebiete nach 2.3 der Anlage 3 zum UVPG grundsätzlich nicht von besonderer 
ökologischer Empfindlichkeit ist. 
 
Eine Beeinträchtigung der Schutzziele der betroffenen Gebiete nach 2.3 der Anlage 3 zum UVPG wird auch in den Stellungnah-
men der an der Vorprüfung beteiligten Fachstellen- und Behörden (untere Naturschutzbehörde und Wasserwirtschaftsamt) nicht 
erwartet. Unter Beachtung der Regelung der Restwasserabgabe ergeben sich für keines der in § 2 Abs. 1 UVPG genannten 
Schutzgüter erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen. 
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Nachdem im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 UVPG erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen nach § 25 UVPG nicht zu erwarten sind, ist für das Vorhaben die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht notwendig. Der beantragten Neuerteilung der Bewilligung steht aus Sicht des UVPG unter den 
entsprechenden Nebenbestimmungen nichts entgegen. 
  
Diese Feststellung, die nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG), wird hiermit nach § 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 
UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
Der Feststellungsvermerk vom 25.11.2024 mit den entsprechenden Unterlagen kann während der allgemeinen Dienststun-
den im Landratsamt Berchtesgadener Land, Zimmer Nr. 214, eingesehen werden. Um vorherige Terminvereinbarung unter 
der Telefonnummer 08651/773-566 zur Einsichtnahme wird gebeten.  
 
Bad Reichenhall, den 26. November 2024 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Daniela Kronawitter, Geschäftsbereichleiterin GB 3 
 
 
Bek. Nr. 5 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Vollzug des Baugesetzbuchs (BauGB); 
Bebauungsplan „Reber“; 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
 

Der Stadtrat der Stadt Bad Reichenhall hat in der Sitzung vom 26.11.2024 den Bebauungsplan „Reber“ als Satzung beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl. Nrn. 609/1, 609/2, 611/1, 673/3 (Erschließungsstraße), 673/6, 673/7, 675 (Rei-
chenhaller Straße 111) und 678/3, jeweils Gemarkung Marzoll. Der Geltungsbereich ist im nachfolgenden Lageplan (nicht maß-
stabsgetreu) ersichtlich: 
 

 
 

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan „Reber“ in Kraft. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan „Reber“ mit der Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berück-
sichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Stadt Bad Reichenhall (Rathausplatz 8, 83435 Bad Reichenhall, Stadt-
bauamt) während der allgemeinen Dienststunden oder nach telefonischer Vereinbarung unter 08651/775-222 oder -260 einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Zusätzlich sind die Unterlagen unter nachstehender Internetseite abrufbar: 
https://www.stadt-bad-reichenhall.de/rathaus-online/bauleitplaene/festgesetzte-bebauungsplaene 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

https://www.stadt-bad-reichenhall.de/rathaus-online/bauleitplaene/festgesetzte-bebauungsplaene
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bad Reichenhall geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. 
 
 
Bad Reichenhall, den 27. November 2024 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung, Oberbürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 6 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Mit Wirkung zum 01. Januar 2025 hat die Stadt Bad Reichenhall das Kommunale Kostenverzeichnis (KommKVz) als 
Anlage zur Kostensatzung der Stadt Bad Reichenhall mit Stand vom September 2002 überarbeitet. 

 
Tarif-

gruppe 
Tarif- 
Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

0  Allgemeine Verwaltung   

00  Allgemeine Amtshandlungen  
Vorschriften der Tarifgruppen 01–8 des Kostenver-
zeichnisses gehen den Vorschriften der Tarifgruppe 00 
vor.  

 

 000 Anordnungen für den Einzelfall  15 bis 600 €  

 

 

001 

 

Beglaubigungen i 

Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien und dgl. 
von eigenen, dem eigenen Wirkungskreis zuzurechnen-
den Urkunden  

1. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotoko-
pien und dgl. nicht von der Gemeinde selbst herge-
stellt sind  

 

0,75 € je angefangene Seite bis zu der für die Erteilung 
des Originals vorgesehenen Gebühr, mindestens 5 €  

  2. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotokopien 
und dgl. von der Gemeinde selbst hergestellt sind  

5 € im Einzelfall  
Werden mehrere Abschriften, Fotokopien und dgl. 
Gleichzeitig beglaubigt, kann die Gebühr pro Beglaubi-
gung auf die Hälfte ermäßigt werden.  

 002 Bescheinigungen 
1. Erteilung einer Bescheinigung über steuerlich ab-
setzbare Spenden  

  
kostenfrei (vgl. Bekanntmachung vom  
2. August 2000, AllMBl. S. 571, die zuletzt durch Be-
kanntmachung vom 14. Mai 2009, AllMBl. S. 175, geän-
dert worden ist)  

  2. Erteilung einer sonstigen Bescheinigung  5 bis 75 €  

 

 

 

003 

 

 

Einsicht in Akten und amtliche Bücher 
Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in ei-
nem gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird.  

Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit dem 
Abschluss der Akten oder Bücher mehr als zehn Jahre 
vergangen sind. Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechts-
vorschriften, Flächennutzungspläne und ähnliche für 
die Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmte Schrift-
stücke oder Pläne.  

  

1 € je Akte oder Buch, mindestens 10 € 

  

 004 Fristverlängerungen 
1. Verlängerungen einer Frist, deren Ablauf einen 
neuen Antrag auf Erteilung einer gebührenpflichtigen 
Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung erforderlich 
machen würde  

  
10–25 % der für die Genehmigung, Erlaubnis  
oder Bewilligung vorgesehenen Gebühr, mindestens 5 
€  

  2. Fristverlängerung in anderen Fällen  5 bis 60 €  
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 005 Zweitschriften 
Erteilung einer Zweitschrift  

 
10–50 % der für die Erstschrift vorgesehenen Gebühr, 
mindestens 15 €. Ist die Erteilung der Erstschrift gebüh-
renfrei, beträgt die Gebühr 0,50 € je angefangene Seite, 
mindestens aber 15 €.  

 006 Niederschriften 7,50 bis 75 €  
für jede angefangene Stunde  

 007 Bereitstellung von Dokumenten auf elektronischem 
Weg (E-Mail, Datenträger, o.ä.) 

 

  Elektronische Übersendung von Dateien 7,50 € je übersandte Datei 

 008 Fertigung von Kopien und Scannen von Unterlagen 
1. bei einer Größe DIN A4 
bis zu 10 Seiten 
bis zu 50 Seiten 
 
mehr als 50 Seiten 
 
2. bei einer Größe DIN A3 
bis zu 10 Seiten  
bis zu 50 Seiten 
 
mehr als 50 Seiten 

 
 
10 € 
10 € zuzüglich 0,50 € je 10 Seiten übersteigende Seite 
 
30 € zuzüglich 0,50 € je 50 Seiten übersteigende Seite 
 
 
15 € 
15 € zuzüglich 1 € je 10 Seiten übersteigende Seite 

 
45 € zuzüglich 0,30 € je 50 Seiten übersteigende Seite  

   bei einer Größe über DIN A3 10 € pro Kopie 

  Besondere Amtshandlungen  

02  Hauptverwaltung  

 

 

020 

 

Kommunalgesetze  

1. Genehmigung zur Führung kommunaler Wappen 
und Fahnen (Art. 4 Abs. 3 GO, Art. 3 Abs. 3 LKrO, Art. 3 
Abs. 3 BezO)  

  

10 bis 2.500 €, soweit nicht kostenfrei  

  2. Amtshandlungen bei der Durchführung von Bürger-
begehren und Bürgerentscheiden (Art. 18a GO, Art. 
12a LKrO)  

kostenfrei in Analogie zu Art. 3 Abs. 1 Nr. 12 KG  

 

 

021 

 

Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren  
1. Androhung von Zwangsmitteln (Art. 36 VwZVG), so-
weit sie nicht mit dem Verwaltungsakt verbunden ist, 
durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung 
aufgegeben wird  

  

20 bis 200 € 

  2. Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme 
(Art. 32, 35 VwZVG) oder unmittelbarer Zwang (Art. 34, 
35 VwZVG)  

50 bis 2.500 €  

  3. Pfändungsbeschluss gemäß Art. 26 Abs. 5 VwZVG   Pfändungsgebühr nach § 339 Abs. 3 AO  

 

 
 

 

 

 Entscheidung über unzulässige oder unbegründete Ein-
wendungen gegen die Vollstreckung, die den zu voll-
streckenden Anspruch betreffen  
(Art. 21 VwZVG)  

4.0 bei Geldansprüchen  

  

50 % der Pfändungsgebühr nach § 339 Abs. 3 AO, min-
destens 15 € 

  4.1 sonst  20 bis 250 € 

03  Finanzverwaltung    

 030 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen  
(§ 31 AO) 
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  1.1. Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen (§ 17 
Abs. 2 AVKirchStG) an die zur Erhebung von Kirchen-
steuern berechtigten Kirchen und anderen Gemein-
schaften zur Festsetzung der Kircheneinkommen-
steuer: 

 
Für die Mittelung von Besteuerungsgrundlagen für ei-
nen Veranlagungszeitraum 

 
Mitteilungen, die durch Änderung des Steuerbescheids 
oder durch Anpassung der Vorauszahlungen erforder-
lich werden, bleiben bei der Berechnung der Gebühr au-
ßer Ansatz 

 
 
 
 
 
 
0,08 € je Betrag oder nv-Fall, mindestens  
10 € 

  1.2. Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen an die 
Handwerkskammern (§ 113 Abs. 2 Handwerksordnung) 
oder die Industrie- und Handelskammern (§ 9 Abs. 2 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern) für Zwecke der Bei-
tragserhebung 

 
Für die Mitteilung der Besteuerungsgrundlagen für ei-
nen Erhebungszeitraum 

 
Mitteilung über die Berichtigung der Bemessungsgrund-
lage bleiben bei der Berechnung der Gebühr außer An-
satz 

 

 
 
 
 
 
 

 
0,08 € je Betrag, mindestens 10 € 

  1.3. Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen an Sozial-
versicherungen für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau nach § 197 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch 

kostenfrei 

  Auslagen: 
Neben der Gebühr nach den Tarif-Stellen 1.1. bis 1.3. 
werden nur die Auslagen im Sinne des  
Art. 10 Abs. 1 Nr. 2 KG erhoben. 

 

 031 Anmahnung rückständiger Beträgeii 5 bis 200 € 

 032 Verlust Hundesteuermarke 10 € 

1  Öffentliche Sicherheit und Ordnung    

11 

 

 

 

Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen  
(insbesondere im Vollzug des LStVG, des BayImSchG 
und der aufgrund dieser Gesetze ergangenen Verord-
nungen)iii 

  

  

 110 Erteilung einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung  30 bis 1.250 €  

 111 Nachträgliche Auflagen, Zurücknahme oder Widerruf ei-
ner Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung 

15 bis 600 €  

12  Feuerbeschau    

 

 

120 

 

Feuerbeschau (§ 3 Abs. 2 der Verordnung über die Feu-
erbeschau – FBV) 

 wenn keine oder nur geringfügige Mängel festgestellt 
werden 

 wenn erhebliche Mängel festgestellt werden 

 
 
kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 
 
15 bis 1.000 € 

 121 Übertragung der Durchführung der Feuerbeschau auf 
Betriebe und sonstige Einrichtungen, für die nach Art. 
15 BayFwG Werkfeuerwehren bestehen (§ 3 Abs. 4 
FBV)  

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG  

 122 Anordnung zur Beseitigung von Mängeln  
(§ 6 FBV) 

15 bis 1.000 € 

2  Schulwesen  

21  Schülerbeförderung  

 210 Ersatzausstellung eines Schülerfahrausweises 15 € 

6  Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
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61  Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)  

 610 Erteilung eines Negativzeugnisses (§ 28 Abs. 1 S. 3, §§ 
24 ff. BauGB)iv 

10 bis 25 € 

 611 Ausübung des Vorkaufsrechts (§ 28 Abs. 2 S. 1, §§ 24 
ff. BauGB)  

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 

 612 Herabsetzung des Verkaufspreises auf den Verkehrs-
wert (§ 28 Abs. 3 BauGB) 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 

 613 Gebote nach §§ 176 bis 179 BauGB kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 

 614 Erteilung einer Genehmigung nach §§ 172 ff. BauGB im 
Vollzug einer Erhaltungssatzung 

15 bis 1.000 € 

 615 Versagung einer Genehmigung nach §§ 172 ff. BauGB kostenfrei 

 616 Bestätigung der Gemeinde, dass das Bauvorhaben 
nicht im Gebiet einer Erhaltungssatzung liegt 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 KG 

 617 Vorzeitige Mitteilung bzgl. Genehmigungsfreistellung 
(Art. 58 Abs. 3 S. 6 BayBO) 

25 bis 100 € 

62  Zweckentfremdung von Wohnraum   

 620 Genehmigung und Ablehnung nach Art. 2 und Anord-
nungen nach Art. 3 des Gesetzes über die Zweckent-
fremdung von Wohnraum 
 

50 bis 2.500 € 

63  Vollzug des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG) 

 

 630 Erlaubnis für Sondernutzungen an gemeindlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen (Art. 18, 19 und 22a Ba-
yStrWG)  

10 bis 150 €  

 631 Anordnung nach Art. 18b Abs. 1 S. 1 BayStrWG  10 bis 600 €  

 632 Ersatzvornahme nach Art. 18b Abs. 1 S. 2  
BayStrWG  

50 bis 2.500 €  

 633 Bescheid über die Umlegung des Aufwands aus der 
Baulast für öffentliche Feld- und Waldwege auf die Be-
teiligten (Art. 54 Abs. 3 S. 1, Abs. 4 S. 2 BayStrWG)  

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG  

64  Telekommunikationsgesetz (TKG)  

 640 Zustimmung gem. § 68 Abs. 3 TKG 100 € 

67  Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung    

 670 Befreiung von in der Verordnung festgelegten Verboten  10 bis 375 €  

 671 Befreiung oder sonstige angemessene Regelung we-
gen unbilliger Härte  

10 bis 75 €  

7  Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung  

70  Allgemeine Amtshandlungen   

 700 Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang  25 bis 400 € 

 701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund einer 
Satzung  

25 bis 1.250 € 
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 702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme beziehungsweise 
Widerruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung 
nach Tarif-Nr. 701 

10 bis 600 €  

 703 Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen  
Verpflichtung 

10 bis 600 € 

  Besondere Amtshandlungen  

73  Marktwesen (§ 69 GewO)   

 730 Zuweisung, Ausnahmebewilligung  10 bis 150 €  

 731 Nachträgliche Auflagen, Zurücknahme einer Zuweisung 
oder Ausnahmebewilligung 

10 bis 150 €  

75  Bestattungswesen (Friedhof)    

 750 Genehmigung zur Vornahme gewerblicher Arbeiten im 
Friedhof  

10 bis 600 €  

 751 Genehmigung zum Befahren des Friedhofs mit Fahr-
zeugen  
Ausnahme: Befahren des Weges zum Leichenhaus 
zum Zwecke der Abholung oder Anlieferung von Ver-
storbenen sowie Blumenschmuck für die Beisetzung 

10 bis 300 € 
 
kostenfrei 

 752 Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals, einer  
Einfriedung und sonstiger baulicher Anlagen und  
Genehmigung von Änderungen solcher Anlagen  

10 bis 75 €  

 753 Genehmigung aufgrund einer Gemeindeverordnung  
 

10 bis 1.250 €  

 754 Einzelanordnung aufgrund einer Gemeindeverordnung  10 bis 600 €  

77  Kinderbetreuungswesen  
 770 Ausschluss vom Besuch einer Kinderbetreuungsein-

richtung 
25 € 

 
 
1  Die Beglaubigung von Ablichtungen eigener, aber dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnender Urkunden, von Urkun-

den anderer Stellen sowie von Unterschriften und Handzeichen ist, soweit die Gemeinden dafür zuständig sind (vgl. § 1 der 
Verordnung über die zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörden – BayRS 2010-1-1-l – in Verbindung mit Art. 33, 34 
BayVwVfG), dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnen. 

1  Gilt auch für Anmahnung durch öffentliche Bekanntgabe nach § 122 Abs. 3, 4 AO. 
1  Vgl. Nr. 1.3.2.1 und 1.3.2.2 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über die Erhebung von 

Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 20. Januar 
1999 (AllMBl. S. 135), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 18. September 2009 (AllMBl. S. 327) geändert worden ist. 

1  Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 20 Abs. 3 KG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von einer Kostenerhebung 
abzusehen ist. 

 
 
Bad Reichenhall, den 26. November 2024 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung, Oberbürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 7 

Stadt Freilassing 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Freilassing 
(Landkreis Berchtesgadener Land) für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Freilassing folgende 
1. Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Stadt Freilassing wird hiermit festgesetzt; 
 
dadurch werden 
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 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des 
 Haushaltsplanes einschl. der 

 Nachträge 
   gegenüber 

              bisher 
auf nunmehr 

        verändert 
             €             €             €             € 

a) im Verwaltungshaushalt     
    die Einnahmen 1.911.850  52.945.790 54.857.640 
    die Ausgaben 1.911.850  52.945.790 54.857.640 
 
b) im Vermögenshaushalt 

    

    die Einnahmen  200.570 23.991.590 23.791.020 
    die Ausgaben  200.570 23.991.590 23.791.020 
     

 
 
 

§ 2 
 
Im Nachtragshaushalt wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 
bisher                    3.953.230 € 
um                       153.230 €  
reduziert auf neu                   3.800.000 €. 
 

§ 3 
 
Die Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2024 werden nicht verändert. Sie betragen daher  
weiterhin                    3.166.000 €. 
 

§ 4 
 

Im Nachtragshaushalt bleibt die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher  
                 43.029.000 € 
unverändert. 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke bleiben ebenfalls unverändert und betragen weiterhin 
                   1.383.000 € 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze ( Hebesätze ) für Gemeindesteuern, die in der Haushaltssatzung festgesetzt wurden, werden nicht geändert. 
 

§ 6 
 
Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert  
( weiterhin 4.000.000 Euro ). 
 
Der Höchstbetrag für Kassenkredite beim Eigenbetrieb Stadtwerke zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan in Höhe von  
                      100.000 €  
wird nicht geändert. 

 
§ 7 

 
Die Fälligkeitstermine für Grundsteuerkleinbeträge werden beibehalten. 
 
 

§ 8 
 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 27. November 2024 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 8 

Gemeinde Bayerisch Gmain 
 

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 
 der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 
 

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683), 
erlässt die Gemeinde Bayerisch Gmain folgende Verordnung: 
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Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Inhalt der Verordnung  

 
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen 
in der Gemeinde Bayerisch Gmain. 
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage  
 

(1)   Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze 
mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen, die Geh- und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße dienenden Gräben, Bö-
schungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verord-
nung.  

(2)  Gehbahnen sind  
 a)  die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbe-             

 sondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die selbstständigen Gehwege sowie die selbststän- 
 digen gemeinsamen Geh- und Radwege 

 
 oder 
 
 b)  in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am 

 Rande der öffentlichen Straßen  
 

in einer Breite von 1 Meter, gemessen vom begehbaren Straßenrand aus.  
 

(3)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend 
bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Be-
bauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG).  

 
Reinhaltung der öffentlichen Straßen 

 
§ 3  

Verbote 
 

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen un-
vermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen.  

 
(2)  Insbesondere ist es verboten,  

a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten 
oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, Tierfutter auszubringen; 

 
b)  Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 

 
c)  Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis und Schnee  

1.  auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 
2.  neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden 

können, 
3.  in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schüt-

ten oder einzubringen. 
 
(3)  Das Abfallrecht bleibt unberührt.  
 

Reinigung der öffentlichen Straßen 
 

§ 4  
Reinigungspflicht 

 
(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von 

Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öf-
fentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlie-
ger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über die-
jenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zu-
gang oder Zufahrt genommen werden darf.  

 
(2)  Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird 

es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine 
andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.  

 
(3)  Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Grün-

den keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt 
werden kann.  

 
(4)  Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet 

sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.  
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(5)  Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- 
und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB. 

 
§ 5  

Reinigungsarbeiten 
 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführ-
ten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsflächen, zu reinigen.  
Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen 
befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach Bedarf 
 
a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen 

für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat 
auf den Grünstreifen. Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei feuchter 
Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen. 
 

b)  von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im 
Straßenkörper wächst. 
 

c)  insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese 
innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.  

 
§ 6 

Reinigungsfläche 
 
(1)  Reinigungsflächen der Gruppe A sind die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege sowie von der Fahrbahn ge-

trennte Parkstreifen, der in der Anlage aufgeführten öffentlichen Straßen. 
 
 Bei öffentlichen Straßen aus Gruppe B der Anlage auch der parallel zur Grundstücksgrenze in einem Abstand von 0,5 m 

vom Fahrbahnrand innerhalb der Fahrbahn verlaufende Teil, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grund-
stück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. 

 
(2)  Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließ-

lich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen. 
 

§ 7 
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger 

 
(1)  Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflä-

chen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder 
Unternehmer bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach 
§ 8 (Aufteilung der Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind.  

 
(2)  Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen 

Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt. 
 

§ 8 
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern 

 
(1)  Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Ver-

einbarung zu regeln.  
 
(2)  Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über 

die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grund-
stücke der einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung be-
antragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in 
demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen. 

 
Sicherung der Gehbahnen im Winter 

 
§ 9  

Sicherungspflicht  
 

(1)  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 
bestimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder 
ihr Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten.  

 
(2)  § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 

Abs. 1) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) 
aufgeführt sind.  

 
§ 10 

Sicherungsarbeiten 
 

(1)  Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, 
Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr 
(z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 
Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.  
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(2)  Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet 
oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung frei-
zuhalten.  

 
§ 11 

Sicherungsfläche 
 

(1)  Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn 
nach § 2 Abs. 2. 

 
(2)  § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.  
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 12  
Befreiung und abweichende Regelungen 

 
(1)  Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzüg-

liche Reinigung besorgt.  
(2)  Für Vorder- und Hinterlieger, die an die gemeindliche Straßenreinigungsanstalt angeschlossen sind, erfüllt die Gemeinde für 

die angeschlossenen Teile der Reinigungsflächen die in § 5 aufgeführten Reinigungsarbeiten nach Maßgabe der Straßen-
reinigungssatzung.  

 
(3)  In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Be-

troffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht 
zugemutet werden kann, spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des 
§ 8 Abs. 2 sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in Fällen, in denen 
nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter Bedin-
gungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.  

 
§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 
 
2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 
 
3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung der öffentlichen Straßen vom 02.02.2010 

außer Kraft.  
 
 
Anlage zur Straßenreinigungsverordnung 
(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6) 
 
Straßenreinigungsverzeichnis 
 
Gruppe A 
(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte 
Parkstreifen) 
 
Bundesstraße 20 und Kreisstraße BGL 4 im Bereich der Ortsdurchfahrten von Bayerisch Gmain. 
 
Gruppe B  
(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahrbahnränder in der in § 6 Abs. 1 festgelegten Breite) 
 
Alle öffentlichen Straßen im Gemeindebereich Bayerisch Gmain, mit Ausnahme der Straßen in Gruppe A. (Ortsstraßen)  
 
 
Bayerisch Gmain, den 12. November 2024 
Gemeinde Bayerisch Gmain 
 
Armin Wierer, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 9 

Gemeinde Piding 
 

Bekanntmachung der Genehmigung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes  
im Bereich  Lattenbergstraße – ehemaliges Freizeitgelände (Grundstück Fl. Nr. 314/1) gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
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Mit Bescheid vom 19.11.2024 Az. AB 311.2 BLP 1244-2022 hat das Landratsamt Berchtesgadener Land die 14. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Piding als Grundlage für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 50 „Lattenbergstraße – 
ehemaliges Freizeitgelände“ (Grundstück Fl. Nr. 314/1) genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 
5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die 14. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan  und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berück-
sichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde Piding, Thomastr. 2, Zimmer Nr. 13 während der allgemeinen Dienst-
stunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des  
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Piding, den 28. November 2024 
Gemeinde Piding 

Hannes Holzner, Erster Bürgermeister 

Bek. Nr. 10 
Gemeinde Schneizlreuth 

Hebesatzsatzung 
- Grund- und Gewerbesteuer – der Gemeinde Schneizlreuth

Vom 12.11.2024 

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98) und Art. 18 des Bayerischen 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch § 1 
Abs. 10 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98)) in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
16.12.2022 (BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerischen Grundsteuergesetzes vom 10.12.2021 (GVBl. S. 638), zuletzt geändert 
durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128) erlässt die Gemeinde Schneizlreuth folgende Satzung: 

§ 1
Erhebungsgrundsätze 

Die Gemeinde Schneizlreuth erhebt 

a) von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und

b) Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes

§ 2
Hebesätze 

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 

1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
Grundsteuer A: 360 v.H. 

2. für die Grundstücke
Grundsteuer B: 400 v.H. 

3. für die Gewerbesteuer: 340 v.H. 

§ 3
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2025 in Kraft. 

Schneizlreuth, den 12. November 2024 
Gemeinde Schneizlreuth 

Wolfgang Simon, Erster Bürgermeister 
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